
178 Gesetzblatt Teil I Nr. 11 — Ausgabetag: 4. August 1972

wurde oder der eine Freiheitsstrafe verbüßt, so 
bald wie möglich zu besuchen und Verbindung mit 
ihm zu unterhalten. Diese Rechte werden in Über
einstimmung mit den Rechtsvorschriften des Emp
fangsstaates unter der Bedingung verwirklicht, daß 
diese die Rechte nicht aufheben.

Artikel 35

1. Die zuständigen Organe des Empfangsstaates setzen 
möglichst kurzfristig die konsularische Amtsperson 
über den Sterbefall eines Bürgers des Entsende
staates in Kenntnis und übermitteln ihr Angaben 
über den Nachlaß, die Erben, Vermächtnisnehmer 
sowie über das Vorhandensein einer letztwilligen 
Verfügung.

2. Die zuständigen Organe des Empfangsstaates setzen 
die konsularische Amtsperson möglichst kurzfristig 
über die Eröffnung eines Nachlasses in Kenntnis, 
wenn der Erbe oder der Vermächtnisnehmer Bür
ger des Entsendestaates ist. Das trifft auch für die 
Fälle zu, in denen den zuständigen Organen des 
Empfangsstaates die Eröffnung eines Nachlasses zu
gunsten eines Bürgers des Entsendestaates, der sich 
auf dem Territorium eines dritten Staates aufhält, 
bekannt wird.

3. Die Funktionen einer konsularischen Amtsperson 
in Nachlaßangelegenheiten werden in den Bestim
mungen des zwischen der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Volksrepublik Polen abge
schlossenen Vertrages über den Rechtsverkehr in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen geregelt.

Artikel 36

1. Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einem 
Schiff des Entsendestaates und seinen Besatzungs
mitgliedern in den Territorial- und Binnengewäs
sern, einschließlich der Häfen des Empfangsstaates, 
jegliche Unterstützung und Hilfe zu leisten sowie 
über sie die Aufsicht und Kontrolle auszuüben.

2. Eine konsularische Amtsperson kann sich an Bord 
des Schiffes begeben, sobald dem Schiff der freie 
Verkehr mit dem Land gestattet wurde. Der Kapi
tän und die Besatzungsmitglieder können mit der 
konsularischen Amtsperson in Verbindung treten.

3. Eine konsularische Amtsperson kann in Ausübung 
ihrer Funktionen in allen Fragen hinsichtlich des 
Schiffes, des Kapitäns, der Besatzungsmitglieder 
und der Passagiere dieses Schiffes die zuständigen 
Organe des Empfangsstaates um Hilfe ersuchen.

Artikel 37
Eine konsularische Amtsperson hat das Recht:
a) unbeschadet der Rechte der Organe des Emp

fangsstaates alle Vorkommnisse, die auf der Reise
route eines Schiffes des Entsendestaates vorge
fallen sind, zu untersuchen, den Kapitän und die 
Besatzungsmitglieder zu vernehmen, Schiffsdoku
mente zu überprüfen, Erklärungen über die Reise
route und das Ziel des Schiffes entgegenzunehmen 
sowie das Ein- und Auslaufen oder den Verbleib 
des Schiffes im Hafen zu unterstützen;

b) alle Streitfragen zwischen dem Kapitän und einem 
Besatzungsmitglied zu klären, einschließlich der 
Streitfragen, die den Lohn und den Heuervertrag 
betreffen, soweit das in den Rechtsvorschriften 
des Entsendestaates vorgesehen ist;

c) Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des Ka
pitäns oder eines Besatzungsmitglieds oder zu 
deren Rückführung in den Entsendestaat zu tref
fen ;

d) Erklärungen oder Dokumente, die entsprechend 
den Rechtsvorschriften des Entsendestaates bezüg
lich der Schiffahrt vorgesehen sind, entgegenzu
nehmen, auszustellen oder zu beglaubigen.

Artikel 38

1. Die zuständigen Organe des Empfangsstaates kön
nen bei Vorkommnissen auf einem Schiff des Ent
sendestaates nur dann eingreifen, wenn die konsu
larische Amtsperson darum ersucht oder ihre Zu
stimmung dazu erteilt.

2. Die zuständigen Organe des Empfangsstaates kön
nen bei Vorkommnissen auf dem Schiff ohne Zu
stimmung der konsularischen Amtsperson eingrei
fen, wenn die Ruhe oder Sicherheit im Hafen oder 
die Paß-, Zoll- und Gesundheitsvorschriften des 
Empfangsstaates verletzt werden.

3. Beabsichtigen die zuständigen Organe des Emp
fangsstaates Zwangsmaßnahmen auf dem Schiff 
durchzuführen, setzen sie die konsularische Amts
person davon so rechtzeitig in Kenntnis, damit sie 
dabei anwesend sein kann. War das rechtzeitige 
Eintreffen der konsularischen Amtsperson nicht 
möglich, werden die zuständigen Organe des Emp
fangsstaates der konsularischen Amtsperson ge
naue Auskunft über den Verlauf der Zwangsmaß
nahmen erteilen. Die Bestimmungen dieses Absat
zes gelten nicht für die üblichen Paß-, Zoll- und 
Gesundheitskontrollen des Schiffes, der Besatzungs
mitglieder und der Passagiere.

Artikel 39

1. Wenn ein Schiff des Entsendestaates Schiffbruch 
erleidet, strandet oder eine andere Havarie im 
Empfangsstaat hat, oder wenn ein Gegenstand, der 
zu diesem Schiff oder zu seiner Ladung gehört 
oder ein Gegenstand, der zur Ladung eines ande
ren havarierten Schiffes gehört und Eigentum des 
Entsendestaates oder eines Bürgers des Entsende
staates ist und an der Küste oder in den Terri
torial- und Binnengewässern des Empfangsstaates 
als Strandgut gefunden oder einem Hafen dieses 
Staates zugestellt wird, setzen die zuständigen 
Organe des Empfangsstaates die konsularische 
Amtsperson umgehend in Kenntnis. Sie informie
ren die konsularische Amtsperson auch über Maß
nahmen, die zur Rettung von Menschen, Schiff, La
dung und anderen Gütern sowie Schiffsteilen und 
Teilen der Ladung, die sich vom Schiff losgelöst 
haben, getroffen wurden.

2. Wenn ein havariertes Schiff des Entsendestaates 
oder ein zu einem solchen Schiff gehörender Gegen
stand oder ein Teil der Schiffsladung an der Küste 
oder in der Nähe der Küste des Empfangsstaates 
gefunden oder einem Hafen dieses Staates zuge
stellt wird und weder der Kapitän des Schiffes 
noch der Eigentümer, sein Agent oder die zustän
dige Versicherung in der Lage sind, Maßnahmen 
zur Sicherstellung oder Verfügung über ein solches 
Schiff, einen solchen Gegenstand oder einen solchen 
Teil der Schiffsladung zu treffen, gilt die konsu
larische Amtsperson als bevollmächtigt, im Namen 
des Eigentümers des Schiffes Maßnahmen zu tref
fen, die der Eigentümer selbst veranlassen könnte.


